
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Betriebsanweisung 
gem. § 14 GefStoffV Arbeitsbereich: 

Freigegeben durch (Datum, Unterschrift): 

Firma: 

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG 

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von dentalen Abformmaterialien 
Wässrige Lösung 

Ventalgin 

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT 
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. 
Enthält Glyoxal. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 

VERHALTEN IM GEFAHRFALL 
Geeignete Löschmittel: Produkt selbst brennt nicht; Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen. 
Ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl  
Hinweis für die Brandbekämpfung: Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Schutzkleidung.   
Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.  
Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z. B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel). Aufschaufeln und in geeignetem Behälter zur Entsorgung bringen. 

Arzt: 

112 

SONSTIGES 
Name und Adresse der Person, die im Notfall informiert werden muss: 
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ERSTE HILFE 

Allgemeine Hinweise: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat 
einholen. 
Nach Einatmen: Nach Einatmen der Brandgase oder Zersetzungsprodukte im Unglücksfall an die frische 
Luft bringen. 
Nach Hautkontakt: Mit Seife und viel Wasser abwaschen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.  
Nach Augenkontakt: Sofort mit viel Wasser, auch unter dem Augenlid, für mindestens 15 Minuten 
ausspülen. Bei anhaltendem Augenreiz einen Facharzt aufsuchen. 
Nach Verschlucken: Kein Erbrechen hervorrufen. Arzt hinzuziehen. Achtung bei Erbrechen. Hohe 
Erstickungsgefahr durch schäumende Bestandteile. Mund ausspülen. Einige Gläser Wasser zu trinken 
geben. Ob Brechreiz ausgelöst werden soll, soll vom Arzt entschieden werden. 
 
 
  
 
 

SACHGERECHT ENTSORGUNG 
Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. 


